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Die derzeitige Diskussion zur biologischen Wirkung elektromagnetischer Felder hat insbesondere vor dem Hintergrund des massiven Ausbaus des Mobilfunknetzes zu einer kontroversen Auseinandersetzung geführt, die offensichtlich nicht lösbar scheint. Angesichts der zunehmenden wissenschaftlichen Daten einer besonderen biologischen Relevanz der zeitschlitzmodulierten Felder bestehen berechtigte Sorgen der Bevölkerung, die ununterbrochen der Emission einer Mobilfunkbasisstation ausgesetzt sind.





Ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Langzeitexposition und erhöhten Leukämieraten bei Kindern haben in Spanien dazu geführt, dass zahlreiche Sender kurzfristig ausser Betrieb gesetzt werden mussten. Auch andere Erkrankungen, die auf Grund mangelnder Kenntnis zunächst dem psychosomatischen Bereich zugeordnet wurden, sind heute eine Realität, die von den offiziellen staatlichen Institutionen als Tribut an eine neue Technik zu sehen sind. Sehr schnell verweist man dann auf Umwelt- und Strahlenschutzämter, die sich wiederum an Vorgaben der ICNIRP-Grenzwerte halten. Bewusst verschwiegen wird dabei, dass diese Grenzwerte wissenschaftlich insofern keine Basis haben, als hier von akuten Wirkungen, konkret innerhalb 6 Minuten Expositionszeit, ausgegangen wird. Weiterhin verschwiegen wird, dass die besondere Modulationsart des GSM-Standards keineswegs hinsichtlich der biologischen Wirkung in der Langzeitexposition untersucht worden ist. Vielmehr wird die Falschinformation verbreitet, dass in mehr als 30.000 (in Worten: dreissigtausend) Studien die Unbedenklichkeit dieser Felder nachgewiesen worden sei. Falsch ist diese Information insofern, als hier alle elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder mit allen Frequenzen zusammengeführt wurden. Noch eine Steigerung haben sich die Mobilfunkbetreiber beim UMTS erlaubt, wenn ebenfalls von mehr als 3.000 Studien zu dieser Technik berichtet wird (Broschüre der DeTe-Mobile): hier wird auf den medizinischen Einsatz des Frequenzbereichs bei der Hyperthermie hingewiesen, der natürlich den thermischen Effekt bei einer Kurzzeitexposition nutzt. Bewusst wird hier über diesen scheinbar seriösen Weg eine Falschinformation verbreitet. Das Umweltamt der Schweiz (BUWAL) hat unter Hinweis auf die eindeutig warnende TNO-Studie aus den Niederlanden hieraus die Konsequenz gezogen und fordert die Änderung der Rahmenbedingungen für den UMTS-Aufbau.





Konkret zum GSM-Standard sind nur Kurzzeitexpositionen im Labortest oder Kohortenstudien mit wenig definierten Randbedingungen der Immissionswerte und Zeiträume durchgeführt. Nicht untersucht worden ist die Situation, die sich eine Familie ausgesetzt sieht, wenn sie in der Nähe einer dauersendenden Basisstation lebt.


Kommen hier ernst zu nehmende Hinweise einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, dann ist sehr schnell die Seite der Betreiber im Schulterschluss mit der Politik dabei, nach dem Wirkungsmodell der schwachen Feldwirkungen zu fragen. Hier gibt es keine thermischen Effekte, vor denen die Grenzwerte schützen sollen; hier spielt sich das Drama ab bei Immissionswerten unter 1 mW/m², also noch nicht einmal im Promillebereich der Grenzwerte. Argumentiert wird hier mit der nicht möglichen kausalen Beweisführung zwischen Immission und biologischer Reaktion. Leider ist es Tatsache, dass ein Wirkungsmodell fehlt, aber es gibt auch vielfältige Erfahrungen, die in eindeutige Richtung zeigen -und das ist auch in der klassischen Schulmedizin eine durchaus gängige Praxis der Akzeptanz. Zwischen dem Zeitpunkt, wo z.B. ein Tumor gesetzt wird und dem Augenblick, wo dieses erkannt wird, liegen Monate oder Jahre. Eine kausale Beweisführung kann hier nicht erfolgen, aber man weiss es eben aus der Erfahrung, dass auch ohne ein Wirkungsmodell sehr oft durchaus ursächliche Zusammenhänge bestehen.


Schnell wird hier in der Gegenargumentation auf eine fehlende Reproduzierbarkeit und nicht belastbare Datenlage hingewiesen. Hier zeigt sich deutlich das fehlende Wissen zur Bewertung biologischer Vorgänge. Alle Reaktionen sind bei einem komplexen System, wie es nun mal der Mensch darstellt auf multikausale Geschehnisse zurück zu führen. Oder anders formuliert: die gesundheitliche Beeinträchtigung durch Mobilfunk hat eine individuelle Vorgeschichte und ist nicht eine statistische Matrix einzuordnen.





Hier muss also die Vorsorge im Vordergrund stehen oder zumindest darauf hingewiesen werden, wo eine potenzielle Gefahr besteht. Gelegentlich dauert die Verarbeitung der vorliegenden Erkenntnisse aus marktwirtschaftlichen Interessen etwas länger, wie jeder nachvollziehen kann bei den Themen „Asbest“ oder „Holzschutzmittel“. Diese sind nur zwei Beispiele; es gibt derer zahlreiche, die aber geflissentlich nicht öffentlich diskutiert werden. Man spricht dann von Panikmache, ein Vorwurf, dem sich auch die seriöse Wissenschaft ausgesetzt sieht, wenn sie vor den Folgen des ungebremsten Mobilfunk-Ausbaus warnt.





Zurück zum Mobilfunk.


Hier ist es das marktwirtschaftliche Interesse, das wissenschaftliche Daten ignoriert, wenn diese „kontraproduktiv“ sind. Da wehren sich Eltern, die ihre schulpflichtigen Kinder nicht den Gefahren ausgesetzt sehen möchten, doch sie werden beschwichtigt mit den schon erwähnten fadenscheinigen Argumenten, dass man alles im Griff habe. Andererseits wird kein Verursacher schriftlich bestätigen, dass alles ungefährlich sei, sondern man wird sich auf andere Informanten berufen. Der Begriff „Vorsorge“ ist für die Verursacher ein Fremdwort. Es geht aber anders. So hat das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit alle (!) Schweizer Bürger über eine Broschüre über das mögliche Gefährdungspotenzial informiert (www.geneve.ch/bruit/rni/publications.html).


Oder die BMW-Group hat angeordnet, dass für alle dort Beschäftigten der Immissionswert von DECT-Anlagen (mit ähnlicher Technik wie GSM und somit biologisch annähernd gleichwertig) 0,1 mW/m² nicht überschreiten darf.


Vorsorge ist möglich und bei Kindern dringend erforderlich. Aus derzeit durchgeführten umfangreichen Studien zeigt sich ein Limitierung des Immunystems bei Kindern und Jugendlichen. Hier muss eindringlich auf die allgemein bekannte Tatsache hingewiesen werden, dass ein bis zur pubertären Phase gestörtes Immunsystem für den Rest der Lebenszeit nur eingeschränkt reagieren kann. Dieses ist irreversibel. 





Hier sollte die Frage von den Verantwortlichen beantwortet werden, wer für die schon jetzt voraus zu sagenden Schäden aufkommen wird. Mit Sicherheit nicht die Betreiber, da diese sich hinter der ICNIRP oder ähnlichen Institutionen verschanzen. Die Politiker werden sich nicht aus der Affäre ziehen können, dass der seinerzeitige Stand der Wissenschaft kein Problem aufgezeigt habe. Orientieren muss man sich am derzeitigen Stand der Wissenschaft, dass hier eine Zeitbombe tickt, deren „Zünder“ offensichtlich nicht mehr zu inaktivieren ist. Und jeden Tag kommen neue systemidentische „Bomben“ dazu in Form von WLAN, Bluetooth, TETRA..... Hier wird teilweise in der freien Frequenz der Wasserresonanz bei ca. 2,4 GHz experimentiert ohne sich im geringsten darüber Gedanken zu machen, was dieses letztlich an Konsequenzen für den Menschen haben könnte, -auch weit unterhalb eines thermischen Effektes.


Nachzulesen sind diese Warnungen in seriösen wissenschaftlichen Publikationsorganen; Datenquellen, die -so ist die Erfahrung wiederum- von den hier Verantwortlichen bewusst gemieden werden.





Um zur eingangs gestellten Frage zurück zu kommen: 


Wieviel Mobilfunk verträgt der Mensch ?


Die eindeutige Antwort wissen wir heute noch nicht, doch gibt es eine erdrückende Datenlage, dass das biologische System des Menschen auf diese zeitschlitzmodulierten Felder weitaus empfindlicher reagiert als auf die bisher genutzten amplituden- oder frequenzmodulierten elektromagnetischen Felder. Die Grenzwerte wurden an den kontinuierlichen Hochfrequenzfeldern (continuous wave) entwickelt; und da sind biologische Wirkungen im athermischen Bereich nicht bekannt.  








Lebrecht von Klitzing, PhD, visit. Prof. (CN)


D-23617 Stockelsdorf


umweltphysik@t-online.de


�PAGE  �3�


©  Umweltphysik GbR, D-23617 Stockelsdorf





 ©  Umweltphysik GbR, D-23617 Stockelsdorf		06/2004











